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Diese Fachinformation enthdlt Hinweise und Empfehlungen, die die praktischen Anwen-
dungen von Regelungen zur mobilen Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen erleich-
tern sollen. Die in der Fachinformation enthaltenen technischen Losungen schliefen
andere, mindestens ebenso sichere Losungen nicht aus, die auch in Technischen Regeln
anderer Mitgliedsstaaten der EU oder der Tiirkei oder anderer Vertragsstaaten des Ab-
kommens tiber den europdischen Wirtschaftsraum ihren Niederschlag gefunden haben
kdnnen.
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1 Einleitung

Einleitung

Diese Fachinformation wendet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, Fiihrungs-
krafte, Personal- und Betriebsvertretungen, die sicherheitstechnische und die medizini-
sche Betreuung sowie alle weiteren mit Sicherheit und Gesundheit der Beschaftigten be-
fassten Personen von Unternehmen, die mobile Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen
ausfiihren oder ausfiihren lassen, beispielsweise Fahrzeughaltende, beauftragte Firmen
fiir die Instandhaltung, Fahrzeughersteller.

Die Beschéftigten dieser Unternehmen sind in
der Regel keine Betriebseisenbahner oder Be-
triebseisenbahnerinnen (Betriebsbeamte nach
§ 47 EBO) und deshalb nicht mit den betriebli-
chen Abldufen im Eisenbahnbetrieb sowie dem
dafiir geltenden Vorschriften- und Regelwerk
vertraut.

Die zum Einsatzort werdenden Gleise sind fiir
sie Arbeitsstatten im Sinne der ArbStattV. Ge-
nau wie bei allen anderen neuen Arbeitsstat-
ten, benotigen die Beschaftigten vor Beginn der
Arbeiten unter anderem eine Einweisung oder
Unterweisung zu den detaillierten Ortlichkeiten
und den betriebsspezifischen Besonderheiten.

Mobile Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen
wird auf3erhalb von Werkstatten oder Werkstatt-
gleisen durchgefiihrt. Das betrifft zum Beispiel:
 Herstellung der Transportfahigkeit,

« Bedarfsreparaturen an Triebwagen und Reise-
zugwagen in Endbahnhdéfen und Abstellgrup-
pen (beispielsweise an AuBentiiren, Sanitar-
anlagen, Beleuchtung, Klimaanlagen und
Beseitigen von Gewaltschaden),

 Austausch von Verschleifsteilen oder defek-
ten Baugruppen,

« Diagnose/Schadensaufnahme/Befundung,

 Funktionspriifungen,

» Software-Updates.

Fiir Instandhaltungsarbeiten auBerhalb von
Werkstdtten oder Werkstattgleisen hat sich der
Begriff ,,mobile Instandhaltung von Eisenbahn-
fahrzeugen“ durchgesetzt.

Die mobile Instandhaltung von Eisenbahnfahr-
zeugen im Sinne dieser Schrift ist die geplante
und planmafige Instandhaltung gemaf; den
Beschreibungen der DIN EN 13306:2018-02. Die
Arbeiten werden direkt am oder im Eisenbahn-
fahrzeug ausgefiihrt, um dieses zu erhalten
oder so aufzuarbeiten, dass es die geforderten
Funktionen erfiillen kann.

Bei nicht planbarer mobiler Instandhaltung von
Eisenbahnfahrzeugen sind, soweit moglich, die in
dieser Schrift nachstehend beschriebenen Sicher-
heitsmanahmen fiir die planbare und planmagi-
ge mobile Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeu-
gen umzusetzen. Ist das nicht moglich, miissen
mit Hilfe einer Gefahrdungsbeurteilung geeignete
Ersatzmafinahmen festlegt werden.

Grundsatzlich sind auch fiir die mobile Instand-
haltung von Eisenbahnfahrzeugen folgende
Faktoren zu beriicksichtigen:

o Zugdnglichkeit unter Beriicksichtigung der
Umgebung und der menschlichen Kérperma-
e, einschlieBlich der Arbeitskleidung und
derverwendeten Arbeitsmittel,

« Handhabung der Arbeitsmittel und der Ar-
beitsgegenstdnde am und im Eisenbahnfahr-
zeug unter Beriicksichtigung der menschli-
chen Fahigkeiten,

» Anzahl und Notwendigkeit von besonderen
Werkzeugen und Ausriistungen.

Nicht zur mobilen Instandhaltung von Eisen-
bahnfahrzeugen im Sinne dieser Schrift geho-
ren regelmafig durchzufiihrende Priiftatigkei-
ten im Bahnbetrieb, wie zum Beispiel die
Priifung von Wagen im Eisenbahnbetrieb, die
Bremsprobe, der Vorbereitungs- und
Abschlussdienst.

Ebenfalls nicht zur mobilen Instandhaltung von
Eisenbahnfahrzeugen im Rahmen dieser Fachin-
formation gehdren alle MaBnahmen des Notfall-
managements, beispielsweise das Aufgleisen
von Eisenbahnfahrzeugen und Herstellen der
Lauffahigkeit zum Raumen der Ereignisstelle.

Nicht Gegenstand dieser Fachinformation ist
die Bewertung von Qualitdat und Wirtschaftlich-
keit der mobilen Instandhaltung. In der Informa-
tion werden nur Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit betrachtet.



Anforderungen an die Arbeitsorganistaion

Nachfolgend werden Bedingungen benannt und
erforderliche SicherheitsmaBnahmen beschrie-
ben, mit denen die grundlegenden Anforderun-
gen fiir Sicherheit und Gesundheit der Beschaf-
tigten bei diesen Arbeiten erfiillt werden kénnen.

In dieser Fachinformation werden die Gefahr-
dungen betrachtet, die sich bei der mobilen
Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen zu-
satzlich ergeben.

2 Anforderungen an die Arbeitsorganisation

2.1

2.1.1

2.2

Gefdahrdungsbeurteilung

Bei der Gefdhrdungsbeurteilung fiir die mobile

Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen sind

insbesondere die Verdnderungen gegeniiber

den Ublichen Werkstattbedingungen zu beriick-

sichtigen, zum Beispiel:

» wechselnde Arbeitsplatze,

» Gefdhrdungen aus der Arbeitsumgebung,
insbesondere dem Eisenbahnbetrieb,

» andere Arbeitsmittel,

» gednderte Arbeitstechniken,

» erhdhte Anforderungen an die Mobilitdt und
Flexibilitat (Arbeiten an wechselnden Einsatz-
orten, Rufbereitschaften, neue
Arbeitszeitmodelle),

» Witterungsbedingungen.

Einfliisse durch psychische Belastungen

Psychische Belastungsfaktoren in Zusammen-

hang mit der mobilen Instandhaltung von Eisen-

bahnfahrzeugen kdnnen beispielweise sein:

 unvollstandige Angaben zur Arbeitsaufgabe,
zum Einsatzort oder zu den Kommunikations-
moglichkeiten mit den beteiligten Personen
vor Ort,

» unzureichende Sicherheitsmafinahmen ge-
gen die Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb,

» mogliche Konflikte mit Dritten, zum Beispiel
mit Fahrgdsten bei Instandhaltungsarbeiten
in Zligen,

Planung der Arbeiten

Ein erhohter Aufwand ergibt sich durch die mo-
bile Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen
beziiglich des eingesetzten Personals, der Fiih-
rungskrafte sowie aller weiteren mit Sicherheit
und Gesundheit der Beschaftigten befassten
Personen, etwa:

« fiir die Personalplanung/Kapazitdtsplanung
des Instandhaltungspersonals durch Einhal-
tung von Arbeitszeitregelungen/Erstellung
regelkonformer Dienstpldne,

« fiir die Personalbetreuung, Wahrnehmung der
Kontrollpflichten vor Ort sowie Fahr-/Wege-
zeiten durch wechselnde Einsatzorte,

« fiir die Kapazitatsplanungen der mit

 unzureichende Kenntnisse des instandzuhal-
tenden Eisenbahnfahrzeuges,

« fehlende Voraussetzungen am Einsatzort,
beispielsweise nicht ausreichende
Beleuchtung,

 Zeitdruck aufgrund von betrieblichen und
ortlichen Randbedingungen,

 soziale Belastungen durch Bereitschafts-
dienste, hdufige Wechsel des Einsatzortes.

Sicherheit und Gesundheit der Beschéftigten
befassten Personen, beispielweise durch die
Erhohung der Reisezeiten fiir Beratungen und
Kontrollen an den Einsatzorten,

« fiir die Befdhigung der Beschdftigten, zum
Beispiel Anpassung des Aus- und Fortbil-
dungsmanagements sowie der Unterweisun-
gen hinsichtlich der erganzenden Gefdhrdun-
gen, dem Regelwerk, den Tatigkeiten, zusatz-
lichen Aufgaben bezogen auf den Einsatzort
und die Nutzung von Kraftfahrzeugen,

o fiir zusatzliche Aufgaben der Beschaftigten,
wie etwa eigenverantwortliches Schneerdu-
men auf Verkehrswegen,



2.3

« fiir Arbeitsauftrage und Arbeitsablaufplane,
in denen alle wichtigen Informationen zu den
unterschiedlichen Besonderheiten/Méglich-
keiten an den verschiedenen Einsatzorten
zusammenzufassen sind, beispielsweise mit
Vorgaben zu den zu benutzenden Verkehrs-
mitteln, Ansprechpersonen, Personliche
Schutzausriistungen, Notfallinformationen,

« hinsichtlich der Arbeitszeitplanung, zum Bei-
spiel bedingt durch die Zeitfenster, in denen
die Arbeiten ausgefiihrt werden kdnnen (Still-
lagen, Abstellzeiten, Zeitraume zwischen den
Einsatzen),

« fiir die Kommunikation mit betrieblichen Stel-
len, beispielsweise zur Rlickmeldung von Ar-
beitsauftragen, Befunden, bei Notsituationen,

« fiirdie Einrichtung eines Meldesystems bezo-
gen auf Mangel am Einsatzort, die von dem
Infrastrukturbetreiber zu verantworten und zu
beseitigen sind, sowie der Kommunikations-
wege mit dem Infrastrukturbetreiber,

« fiir eine einheitliche Festlegung der grundle-
genden Anforderungen an die sozialen Kom-
ponenten, zum Beispiel an Sanitar-, Umklei-
de- und Pausenrdume, soweit diese am Ei-
satzort erforderlich sind,

« fiir das Regelwerksmanagement, unter ande-
rem bei der Klarung, welche Regelwerke an-
zuwenden sind, wie diese beschafft werden
und aufwelche Art und Weise sie den Beschaf-

Erste Hilfe

Der Unternehmer oder die Unternehmerin hat
dafiir zu sorgen, dass die nachfolgenden Maf3-
nahmen umgesetzt werden. Insbesondere bei
Einsatzorten, die sich in einer abgelegenen
oderisolierten Lage befinden, ist sicherzustel-
len, dass:

« eine Rettungskette abgestimmt ist (beispiels-
weise Ausriistung der Rettungskrafte mit ei-
nem Mobiltelefon, sonstige Kommunikations-
einrichtungen zur Verstandigung der Leitstel-
le, Notrufnummern),

« der Einsatzort fiir Rettungskréfte erreichbar
ist (Anforderungen an Rettungswege, siehe
Abschnitt 3.5),

» Ersthelfende vor Ort sind,

« Erste-Hilfe-Material bereitgehalten wird (fiir
Tatigkeiten im Au3endienst, insbesondere
beim Mitfiihren in Werkstatt- oder Einsatz-
wagen geniigt ein Kraftwagen-Verbandkasten
nach DIN 13164:2014-01),

Anforderungen an die Arbeitsorganistaion

tigten zur Verfiigung gestellt sowie liber deren
Inhalt unterwiesen wird. Zu beriicksichtigen
ist auch das geltende Regelwerk fiir den Ein-
satzort und weitere Unterlagen, wie etwa
Gleispldne,

o fiir das Stor- und Notfallmanagement, zum
Beispiel bei Abweichungen von den festge-
legten Abldufen oder bezogen auf die Kom-
munikationswege und -zeiten,

« fiir die Organisation der Pflichteniibertra-
gung, unter anderem bezogen auf die auf-
sichtfiihrende Person am Einsatzort,

« fiir die Koordinierung von Arbeiten am
Einsatzort mit den Arbeiten von anderen
Beschaftigten, zum Beispiel des Infrastruk-
turbetreibers odervon Dritten, beispiels-
weise Reinigungsdienstleistungsfirmen.

Im Planungsstadium durchgefiihrte Besichti-
gungen der kiinftigen Einsatzorte sind ein be-
wahrtes Mittel, um die vorstehenden Hinweise
angemessen beriicksichtigen zu konnen. Be-
sichtigungen werden insbesondere bei nicht
offentlicher Infrastruktur empfohlen, da dort mit
speziellen Bedingungen und betrieblichen Re-
gelungen gerechnet werden muss.

 Erste-Hilfe-Material standig sicher erreichbar
ist. Im Zweifelsfall ist das Erste-Hilfe-Material
(Verbandkasten oder andere geeignete Be-
haltnisse) zum Einsatzort mitzufiihren, so
etwa, wenn zum Erreichen des abgestellten
Kfz nicht gesperrte Gleise iiberquert werden
missen (siehe auch ASR A4.3 , Erste Hilfe“,
Kapitel 4 ,,Mittel zur Ersten Hilfe).


https://uvb.vur.jedermann.de?alias=uvb_asr_tasra4_3_s4_&anchor=&event=navigation
https://uvb.vur.jedermann.de?alias=uvb_asr_tasra4_3_s4_&anchor=&event=navigation

Anforderungen an die Arbeitsorganistaion

2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

Personenbezogene Anforderungen
Personliche Schutzausriistungen (PSA)

Bei Arbeiten im Freien und beim Benutzen von
Verkehrswegen im Freien ist grundsétzlich Wet-
terschutzkleidung zur Verfiigung zu stellen, um
vor Einwirkungen durch Ndsse, Wind und Kalte
zu schiitzen. Bei langeren Aufenthalten im Frei-
en und intensiver Sonnenstrahlung sind Kérper-
flachen zu bedecken. Kérperflachen, die nicht
bedeckt werden kdnnen, sind mit Sonnen-
schutzmitteln zu schiitzen.

PSA sind getrennt von der privaten Bekleidung der
Beschaftigten aufzubewahren. Nasse PSA

miissen so gelagert werden, dass diese bis zum
ndchsten Gebrauch trocknen kdnnen. Sind PSA
bereits wahrend einer Arbeitsschicht durchnésst,
sind diese gegen trockene auszutauschen.

Da die mobile Instandhaltung von Eisenbahn-

fahrzeugen im Bereich von Gleisen stattfindet,
ist Warnkleidung der Klasse 2 nach

DIN EN ISO 20471:2017-03 in der Farbe fluores-
zierendes Orange-Rot mit Reflexmaterial, min-

destens in Form einer Weste, erforderlich.

Qualifikationen und Unterweisungen

Die Beschaftigten der mobilen Instandhaltung
von Eisenbahnfahrzeugen bendtigen in der
Regel inshesondere Kenntnisse zu folgenden
Themen:

» sicheres Verhalten im Bereich von Gleisen,

o Ergebnisse und festgelegte Sicherheitsmaf-
nahmen aus der Gefdhrdungsbeurteilung,
insbesondere hinsichtlich der ergdnzenden
Gefdhrdungen aus der mobilen Instandhal-
tung von Eisenbahnfahrzeugen,

» Ortskenntnisse bezogen auf die Einsatzorte
sowie das dort zu beachtende Regelwerk,

» Benutzung von PSA gegen Witterungseinfliis-
se sowie das Tragen von Warnkleidung,

« Fiihren von Kraftfahrzeugen sowie die be-
trieblichen Regelungen zum Fiihren von
Dienstfahrzeugen.

Diese Themen miissen fiir die betroffenen Be-
schéftigten Bestandteil der Unterweisung sein.

Es kann zudem erforderlich sein, dass Beschaf-

tigte im Rahmen ihrer Aus- und Fortbildung

Qualifikationen zu den nachfolgenden Themen

erwerben:

» Befdhigung zum Fiihren von Kraftfahrzeugen,

» Beantragung von Gleissperrungen,

» Beantragung des Freischaltens von
Fahrleitungsanlagen,

» Befdhigung zum Erden von
Fahrleitungsanlagen,

» Bedienungvon Speisepunkten zur Versor-
gung der elektrischen Ausriistung der
Eisenbahnfahrzeuge.

Werden Beschéftigte zu diesen Themen befa-
higt und beauftragt, muss auch die regelméaBig
durchzufiihrende Weiterbildung organisiert
werden.

Gesundheitliche Anforderungen

Bei der Auswahl und Beauftragung von Beschaf-
tigten miissen bekannte gesundheitliche Ein-
schrankungen, zum Beispiel Beeintrachtigungen

des Seh- und Horvermogens, Allergien, Diabe-
tes, Epilepsie oder Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, beriicksichtigt werden.



2.5

2.6

Alleinarbeit

Gefdhrliche Arbeiten diirfen nur dann von einer
Person alleine ausgefiihrt werden, wenn {iber
die allgemeinen Sicherheitsmafnahmen hin-

aus geeignete technische oder organisatorische

SicherheitsmaBnahmen zum Schutz der allein
arbeitenden Person getroffen werden.

Ob es sich um gefdhrliche Arbeiten handelt, ist
im Rahmen einer gesonderten Risikobeurtei-
lung nach der DGUV Regel 112-139 ,,Einsatz von
Personen-Notsignal-Anlagen“ zu ermitteln.

Anforderungen an die Arbeitsorganistaion

Bei der Gefahrdungsbeurteilung sind insbeson-

dere zu beriicksichtigen:

» Betriebsstellen und Bahnanlagen, die abgele-
gen, weitlaufig, unubersichtlich oder nur zu
FuB erreichbar sind,

 Einsatzorte und Verkehrswege, die sich au-
Berhalb der Sicht- und Rufweite zu anderen
Personen befinden,

 ungiinstige Arbeitszeiten, in denen auch von
Betriebsfremden keine Hilfe zu erwarten ist
(beispielsweise Nachtzeiten ohne Publi-
kumsverkehr),

» ungiinstige Witterungsbedingungen.

Beauftragung von Arbeiten

Bei der Beauftragung von Arbeiten miissen die
erganzenden Gefdhrdungen bei der mobilen
Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen be-
riicksichtigt werden. Daher sind detailliertere
Vorgaben zu den 6rtlich bedingten Sicherheits-
mafinahmen am Einsatzort zu machen, zum
Beispiel:

» Nennung der zustandigen Ansprechpersonen
des Infrastrukturbetreibers, des Fahrzeughal-
tenden und gegebenenfalls des Eisenbahn-
verkehrsunternehmens sowie deren Erreich-
barkeit,

» genaue Ortsbeschreibung des Einsatzortes
und der zu benutzenden Verkehrswege sowie
gegebenenfalls dafiir geltende besondere
ortsbezogene Regelungen (erforderlich, da-
mit zum Beispiel Rettungskrafte ohne eisen-
bahnspezifische Kenntnisse den Einsatzort
im Notfall schnell und sicher erreichen
kdonnen),

» Beantragung einer gegebenenfalls erforderli-
chen Gleissperrung zur Sicherung von Perso-
nen (Uv-Sperrung),

» Arbeitsablaufe, Werkzeuge und Hilfsmittel,
zugeschnitten auf die besonderen Bedingun-
gen bei der mobilen Instandhaltung von
Eisenbahnfahrzeugen,

» Abstimmungen mit Dritten, insbesondere bei
gegenseitigen Gefahrdungen mehrerer gleich-
zeitig arbeitender Arbeitstrupps an dem
Einsatzort,

o Kommunikationsmoglichkeiten mit dem eige-
nen Unternehmen (zum Beispiel via Tablet
oder Smartphone), insbesondere bei erfor-
derlichen Entscheidungen durch Fiihrungs-
krdfte sowie bei technischen Nachfragen an
fachkundiges Werkstattpersonal,

* Meldewege unter anderem bei Unféllen und
Havarien,

o Erste-Hilfe-MaBnahmen (Erstversorgung
durch vor Ort anwesende Ersthelfende, Einlei-
ten der Rettungskette, Alarmieren und Heran-
fithren von Rettungskraften),

» Beschrankung auf Tatigkeiten, die vor Ort
ausgefiihrt werden kénnen.

Das von dem Infrastrukturbetreiber in Kraft ge-
setzte Regelwerk muss den Beschaftigten der
mobilen Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeu-
gen in dem Umfang bekannt sein, wie sie es bei
ihren Tatigkeiten zu beriicksichtigen haben.



Planbare und planmifiige Instandhaltung

3 Planbare und planmaflige Instandhaltung

Planbare mobile Instandhaltung im Sinne dieser Fachinformation ist, wenn zum
Beispiel der Tausch einer defekten Sitzgruppe statt sofort nach Bekanntwerden
wdhrend des Eisenbahnbetriebes erst spdter in einem Abstellgleis erfolgt. Plan-
maflige mobile Instandhaltung ist zum Beispiel die Durchfiihrung von Fristarbeiten
nach festgelegten Zeitplanen.

 Arbeiten aufien am stillstehenden Eisenbahn-
fahrzeug oder

» Arbeiten innerhalb der Eisenbahnfahrzeuge
wahrend Zug- oder Rangierfahrten sowie
Werkstatt- und Probefahrten.

Bei der planbaren und planmafiigen mobilen

Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen ist

hinsichtlich der ergdnzenden Gefdhrdungen

und erforderlichen SicherheitsmaBnahmen zu

unterscheiden zwischen:

 Arbeiten innerhalb eines stillstehenden
Eisenbahnfahrzeuges,

3.1 Gleise fiir stillstehende Eisenbahnfahrzeuge

3.2
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Gleise fiir planbare und planméafige mobile
Instandhaltung an stillstehenden Eisenbahn-
fahrzeugen sind so auszuwahlen, dass keine
oder nur sehr geringe Gefahrdungen durch Um-
gebungsbedingungen, insbesondere den Eisen-
bahnbetrieb, auftreten.

zeugen durchgefiihrt, entspricht die Nutzung
der Gleise nicht deren urspriinglicher Zweckbe-
stimmung. Daher ist der Infrastrukturbetreiber
bei der Planung zu beteiligen. Er muss dieser
Nutzung der Gleise zustimmen. Die Sicherheits-
maBnahmen gegeniiber den Gefdhrdungen aus
dem Eisenbahnbetrieb miissen mit dem Infra-
strukturbetreiber abgestimmt und gegebenen-
falls von diesem sichergestellt werden.

Wird in Gleisen auBerhalb von Werkstdtten und
Werkstattgleisen eine planbare oder planmafi-

ge mobile Instandhaltung von Eisenbahnfahr-

Sicherheitsmafinahmen bei stillstehenden

Eisenbahnfahrzeugen

Die Sicherheitsmafinahmen bei der mobilen

Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen au-

Berhalb von Werkstdtten und Werkstattgleisen

sind insbesondere abhdngig von (siehe auch

Tabelle 1):

o dem Verkehrsweg zum und von dem Einsatz-
ort (dem abgestellten Eisenbahnfahrzeug),

» dem erforderlichen Platzbedarf bei Arbeiten
am Eisenbahnfahrzeug, fiir den Transport von
Arbeitsmitteln, Arbeitsgegenstdnden sowie
Materialien,

o derzuldssigen Geschwindigkeit in daneben
liegenden Gleisen,

o den Gleismittenabstanden,

» den Moglichkeiten zur Sperrung der Gleise,

den Gefdahrdungen durch die in daneben lie-
genden Gleisen bewegten Eisenbahnfahrzeu-
ge, zum Beispiel offene Pfannenwagen mit
feuerfliissigen Massen,

den Abschaltmoglichkeiten bei Fahrleitungs-
anlagen, wie Oberleitungs- oder Stromschie-
nenanlagen, im Instandhaltungsgleis sowie
in daneben liegenden Gleisen,
dervorhandenen Beleuchtung in Abhangig-
keit zur Arbeitsaufgabe,

weiteren Umgebungsbedingungen, beispiels-
weise Larm, Gefahrstoffe oder angrenzende
Wohngebiete,

der moéglichen Nutzung von Sozialein-
richtungen.



Sicherheitsmafinahme

Planbare und planmigige Instandhaltung

Bei Arbeiten Bei Arbeiten
in Eisenbahn-

fahrzeugen

an Eisenbahn-
fahrzeugen

Anfahren und Wegrollen der instandzuhaltenden Eisenbahnfahr- Ja Ja

zeuge verhindern (siehe Abschnitt 3.2.1)

Sichern der Beschaftigten vor bewegten Eisenbahnfahrzeugen im Ja Ja

Instandhaltungsgleis (siehe Abschnitt 3.2.2).

Sichern der Beschaftigten vor Gefdhrdungen durch Zug- und Ran- Ja
gierfahrten in daneben liegenden Gleisen (siehe Abschnitt 3.2.3).

Sichern der Beschéftigten vor sonstigen Gefahrdungen aus der Ja

Arbeitsumgebung (siehe Abschnitt 3.2.4).

In der Regel nicht
erforderlich.

In der Regel nicht
erforderlich.

Tabelle 4: SicherheitsmaBnahmen bei der mobilen Instandhaltung an oder in stillstehenden

Eisenbahnfahrzeugen

Der Transport von Arbeitsmitteln und Arbeitsgegenstanden zum und vom instandzuhaltenden
Eisenbahnfahrzeug sowie der Weg fiir die Beschaftigten zum und vom Einsatzort werden in der Tabelle nicht
betrachtet (Gestaltung von Verkehrswegen, siehe Abschnitt 3.4).

3.2.1 Anfahren und Wegrollen verhindern

3.2.2

Die instandzuhaltenden Eisenbahnfahrzeuge
sind je nach Bauart gegen Wegrollen durch Fest-
stellbremsen, zum Beispiel Federspeicherbrem-
sen bei Triebfahrzeugen, Handbremsen bei
Guterwagen oder durch Hemmschuhe bezie-
hungsweise Radvorleger zu sichern.

Bei Triebfahrzeugen mit Fahrmotoren ist ein
unbeabsichtigtes Anfahren, ausgeldst durch

Aufschalten von Leistung auf die Fahrmotoren,
zu verhindern. Wie das erfolgen kann, ist der
Bedienungsanleitung oder den Instandhal-
tungsanweisungen der Fahrzeugherstellerfir-
men oder des Fahrzeughaltenden sowie den
ortlichen Vorgaben des Infrastrukturbetreibers
und des Eisenbahnverkehrsunternehmens zu
entnehmen.

Bewegte Eisenbahnfahrzeuge im Instandhaltungsgleis

Das Gleis oder den Gleisabschnitt mit den in-
standzuhaltenden Eisenbahnfahrzeugen diirfen
andere Eisenbahnfahrzeuge grundsatzlich nicht
befahren. Ebenso muss das Bewegen von Eisen-
bahnfahrzeugen in dem Gleis sicher und zuver-
lassig verhindert werden. In der Regel wird fiir
einen wirksamen Schutz die Gleissperrung zur
Sicherung von Personen (Uv-Sperrung) ange-
wandt.

Um eine Gefdhrdung der Beschdftigten durch
bewegte Eisenbahnfahrzeuge in dem Gleis oder
Gleisabschnitt auszuschliefien, ist in der Regel
eine Gleissperrung zur Sicherung von Personen
(Uv-Sperrung) erforderlich. Derartige Regelun-
gen enthalten insbesondere:
o fiir die Infrastruktur der DB Netz AG die FV-DB
(Ril 408) ,,Fahrdienstvorschrift* (Modul
408.0471),

o fiir Infrastrukturen der Nichtbundeseigenen

Eisenbahnen § 26 (3) FV-NE (unvorhergesehe-

ne Sperrung eines Gleises).

Missen Fahrbewegungen in Gleisen oder Gleis-

abschnitten durchgefiihrt werden, in denen

gleichzeitig an, in oder unter anderen Eisen-

bahnfahrzeugen gearbeitet wird, sind beson-
dere betriebliche Manahmen zur Sicherheit
dieser Beschaftigten zu treffen, so etwa:

o Fahren im gesamten Gleis mit hochstens
Schrittgeschwindigkeit.

e Bei Anndherung an andere Eisenbahnfahr-
zeuge, an, in oder unter denen gearbeitet
wird, ist in einem unternehmensspezifisch
festzulegenden Sicherheitsabstand anzuhal-

ten. Als Sicherheitsabstand werden bei Eisen-

bahnfahrzeugen 50 m empfohlen.

n
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» Gegebenenfalls ist zur Einhaltung des Sicher-

heitsabstandes die Hilfestellung einer einwei-

senden Person erforderlich.

» Es wird empfohlen, vor beziehungsweise hin-
ter der Arbeitsstelle zusatzlich ein Sh2-Signal
aufzustellen sowie einen Hemmschuh aufzu-
legen.

» Fahrbewegungen, bei denen der Sicherheits-
abstand nicht eingehalten wird, diirfen nur
durchgefiihrt werden, wenn zuvor die Arbei-
ten eingestellt wurden und die Beschaftigten
den Bereich verlassen haben.

Gleissperrungen, die

» im Stellwerk nur mit organisatorischen Maf-
nahmen durchgefiihrt

oder

o in der Infrastruktur mit Signal Sh2 gekenn-
zeichnet werden,

sind abhangig vom richtigen Verhalten aller

Beteiligten. Sie diirfen nurim Ausnahmefall auf

Grundlage einer Gefahrdungsbeurteilung ange-

wendet werden.

Der Infrastrukturbetreiber regelt in seinen Be-
triebsvorschriften, wer eine Gleissperrung be-
antragen darf und wie diese durchzufiihren ist.

Der antragstellenden Person miissen diese
Regelungen bekannt sein. Sie muss {iber aus-
reichende Ortskenntnisse verfligen, um die
Sperrung fiir das richtige Gleis zu beantragen.

Es hat sich bewéhrt, die Abldufe und die Mitwir-
kenden bei der Einrichtung und Aufhebung von
Gleissperrungen in einer ortsbezogenen Be-
triebsanweisung vorzugeben. Diese ist zwischen
dem Infrastrukturbetreiber und dem instandhal-
tenden Unternehmen abzustimmen. Der Infra-
strukturbetreiber kennt dabei die betrieblichen
Randbedingungen an dem Einsatzort und gibt
die grundsatzlichen Sicherheitsmafinahmen im
Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht vor.
Das instandhaltende Unternehmen kennt die
durchzufiihrenden Arbeiten und teilt dem Infra-
strukturbetreiber die arbeitstechnischen Rand-
bedingungen mit. Die Betriebsanweisung muss
den Beteiligten im Rahmen der Einweisung/
Unterweisung bekannt gegeben werden.

In Gleisen, in denen Wagen und Wagengruppen
ablaufen oder abgestofen werden kénnen, ist
mobile Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeu-
gen nicht zulassig.

Bewegte Eisenbahnfahrzeuge in daneben liegenden Gleisen

Durch Zug- und Rangierfahrten in neben dem
Instandhaltungsgleis liegenden Gleisen konnen
Beschéftigte schwer oder todlich verletzt werden.
Grundsatzlich steigt das Risiko mit der Geschwin-
digkeit der Fahrten in den daneben liegenden
Gleisen. Um die Gefdhrdung durch Zug- und Ran-
gierfahrten zu minimieren oder zu beseitigen,
muss der sichere Bereich ermittelt werden. Dabei
ist neben der bestimmungsgemafien Ausfithrung
der Arbeiten auch das vorhersehbare Verhalten
der Beschaéftigten zu beriicksichtigen. Vorherseh-
bares Verhalten sind Handlungen von Beschaftig-
ten bei der Ausfiihrung von Arbeiten in einer Wei-
se, die nach der bestimmungsgemafien
Ausflihrung nicht vorgesehen, jedoch nach ver-
niinftigem Ermessen vorhersehbar sind. Zum
Beispiel treten Beschéftigte bei der Instandhal-
tung von Eisenbahnfahrzeugen am Arbeitsplatz
ofters einen Schritt zuriick, um sich einen Uber-
blick zu verschaffen. Sie konzentrieren sich dabei
aufihre Arbeit. Dadurch sind sie abgelenkt und
vergessen die Gefadhrdungen durch die Fahrten in
den daneben liegenden Gleisen. Die nachfolgen-
den Ausfiihrungen zum Gleismittenabstand

gehen davon aus, dass die Arbeiten direkt am
Eisenbahnfahrzeug stattfinden. Bei Einsatzorten,
die zwischen zwei Gleisen liegen, muss die Ge-
fahrdungsbeurteilung erganzt werden. Zu beach-
ten sind zum Beispiel auch Lademaf3iiberschrei-
tungen oder gefahrliche Ladungen.

3.2.3.1 Sicherer Gleismittenabstand

AufBer bei Hochgeschwindigkeitsstrecken
(v=200 km/h) missen fiir die mobile Instand-
haltung von Eisenbahnfahrzeugen Gleise mit
einem Gleismittenabstand von a 29 m zum
Instandhaltungsgleis in der Regel nicht be-
trachtet werden.

Bei Gleismittenabstdnden a <9 m und Fahrten
mit Geschwindigkeiten tiber 70 km/h in Gleisen
neben dem Instandhaltungsgleis sind Instand-
haltungsarbeiten auf3en an Eisenbahnfahrzeugen
ohne zusétzliche technische Sicherheitsmaf-
nahmen nicht zuldssig. Fiir andere Abstdnde
siehe Abschnitt 3.2.3.6 und Anhang 1.



3.2.3.2 Rangfolge der Sicherheitsmaf3-
nahmen und Voraussetzungen

Fiir das Herstellen des sicheren Bereiches sind
die Sicherheitsmafnamen entsprechend der
nachstehenden Rangfolge umzusetzen:
 bauliche Abgrenzung zum daneben liegenden

Gleis bei Einhaltung der erforderlichen Arbeits-

platztiefe fiir das Instandhaltungsgleis,

 Gleissperrung zur Sicherung von Personen
(Uv-Sperrung) des daneben liegenden Gleises,

» ein ausreichend grof} bemessener Gleismit-
tenabstand zwischen dem Instandhaltungs-
gleis und dem daneben liegenden Gleis, bei
dem auch ein vorhersehbares Verhalten, zum
Beispiel durch einen unbedachten Schritt, zu
keiner Gefahrdung fiihrt.

Planbare und planmigige Instandhaltung

3.2.3.3 Erforderliche Arbeitsplatztiefe

Die Tiefe des Arbeitsplatzes betragt mindestens
1,20 m. Dabei sind alle uiblichen Kérperhaltun-
gen, zum Beispiel Knien, Kniebeuge und Ho-
cken, sowie Tatigkeiten in stehender, aufrechter
und nicht aufrechter Kérperhaltung beriicksich-
tigt (siehe Tabelle 2).

Ist bei den Arbeiten eine grof3ere Bewegungs-
flache erforderlich, zum Beispiel bei der Ver-
wendung sperriger Arbeitsmittel, Arbeitsgegen-
stande und Materialien, oder bei erh6htem
Kraftaufwand, muss das zutreffende Maf3 ver-
grofert werden.

Fiir die Bemessung der erforderlichen Mindest-
tiefe istimmer die auszufiihrende Tatigkeit mit
dem groBten Platzbedarf anzunehmen.

Korperhaltung ergonomische Mindesttiefe [m]

Tatigkeiten in stehender,
nicht aufrechter Kérperhaltung

1,20 m 1,65 m

21,20

Tatigkeiten im Knien,
in der Kniebeuge

£

21,30

| Anmerkung: dabei werden 0,10 m
unter dem Eisenbahnfahrzeug ange-
rechnet. Damit verbleibt eine anteili-
ge Arbeitsplatztiefe bis zur Fahr-
zeugbegrenzung von 1,20 m

Tabelle 5: Erforderliche Arbeitsplatztiefe

13
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3.2.3.4 Erforderlicher Sicherheitsraum

Wenn die Mindesttiefe des Arbeitsplatzes von
1,20 m eingehalten ist, ist der erforderliche Si-
cherheitsraum fiir das Instandhaltungsgleis
grundsadtzlich vorhanden.

Fiir das daneben liegende Gleis bestehen im
Geltungsbereich der EBO zwei Moglichkeiten:

« Fall A: Der Sicherheitsraum befindet sich zwi-

schen dem daneben liegenden Gleis und
dem Instandhaltungsgleis. Es sind die Min-
destabstande von Teilen der Umgebung zur
Gleismitte gemafd den DGUV Vorschriften
»Eisenbahnen® beziehungsweise ,,Schienen-
bahnen“ einzuhalten.

daneben liegendes Gleis

&

FallB . FallA

« Fall B: Der Sicherheitsraum ist auf der vom

Instandhaltungsgleis abgewandten Seite des
daneben liegenden Gleises vorhanden. Es
sind die Mindestabstande von Teilen der Um-
gebung zur Gleismitte gemaf den DGUV Vor-
schriften ,Eisenbahnen® beziehungsweise
»Schienenbahnen® einzuhalten. Folgender
Abstand zur Gleismitte des daneben liegen-
den Gleises darf fiir den Einbau einer bauli-
chen Abgrenzung, zum Beispiel Gelander, in
keinem Fall unterschritten werden:

— bei durchgehenden Hauptgleisen und bei
anderen Hauptgleisen fiir Reiseziige
22,50 m sowie

— bei den lbrigen Gleisen 22,20 m.

Instandhaltungsgleis

Abbildung 4: Lage des Sicherheitsraumes




3.2.3.5 Bauliche Abgrenzung

Technische Sicherheitsmainahmen zwischen
dem Instandhaltungsgleis und dem daneben
liegenden Gleis sind fest eingebrachte bauliche
Abgrenzungen. Eine bauliche Abgrenzung ist
mindestens ein Geldander mit Handlaufin

1,00 m Hohe und Knieleiste. Nicht geeignet sind
ortsveranderliche Bauzdune, Flatterbander und
Ahnliches.

Es muss auch das versehentliche Hineingeraten
von Kérperteilen und Arbeitsmitteln sowie Ma-
terialien in den Gleisbereich des daneben lie-
genden Gleises verhindert werden. Die bauliche
Abgrenzung muss entsprechend gestaltet sein.

Das Mindestma# fiir den Gleismittenabstand

beim Einsatz einer baulichen Abgrenzung ergibt

sich aus:

» der halben Breite des Eisenbahnfahrzeuges,

« dererforderlichen Arbeitsplatztiefe fiir die
auszufiihrenden Instandhaltungsarbeiten
unter Beriicksichtigung der eingesetzten
Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstande und

daneben liegendes Gleis

FallB

Sicher-
heits-
raum

=2,20m/2,50 m

A

bauliche
| ‘ Abgrenzung

Planbare und planmigige Instandhaltung

Materialien,

 der Breite der baulichen Abgrenzung, bei-
spielsweise 0,05 m fiir ein Geldnder,

« dem Abstand der baulichen Abgrenzung zur
Gleismitte des daneben liegenden Gleises.

Die bauliche Abgrenzung muss von Gleismitte
des Instandhaltungsgleises mindestens 2,85
(1,65 + 1,20) m entfernt sein.

Fiir das daneben liegende Gleis ist der Sicher-
heitsraum gemaf} der Abbildung 1 auf Seite 14,
Fall A oder Fall B, bei der Ermittlung des Gleis-
mittenabstandes zu beriicksichtigen. Fiir Fall B
muss zwischen der baulichen Abgrenzung am
Instandhaltungsgleis und dem daneben liegen-
den Gleis mindestens der freizuhaltende Ab-
stand nach dem Regellichtraum der EBO/BOA/
EBOA eingehalten werden.

Instandhaltungsgleis

' 1,65 m
>« >

21,20m
<

Arbeitsplatztigfe

P-4— = 0,05 m Breite bauliche Abgrenzung

22,85m

Mindestabstand

ohne Sicherheitsraum
nach EBO/BOA/EBOA

Mindestabstand bau-
liche Abgrenzung vom
Instandhaltungsgleis

Abbildung 5: Gleismittenabstand bei baulicher Abgrenzung
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3.2.3.6 Ausreichend grofs bemessener Gleismittenabstand

Ist eine bauliche Abgrenzung zum daneben
liegenden Gleis nicht realisierbar und die Gleis-
sperrung nach Abschnitt 3.2.2 ebenfalls nicht
moglich, darf die mobile Instandhaltung von
Eisenbahnfahrzeugen nur erfolgen, wenn ein
ausreichend grof; bemessener Gleismittenab-
stand vorhanden ist und die zuldssige Ge-
schwindigkeit im daneben liegenden Gleis

v <70 km/h betragt (siehe Abschnitt 3.2.3.1).

Zug- und Rangierfahrten im daneben liegenden
Gleis mitv<40 km/h

» Das Mindestmas fiir einen ausreichend be-
messenen Gleismittenabstand betrdgt 5,50 m
(siehe Anhang 1).

Zug- und Rangierfahrten im daneben liegenden
Gleis mitv<70 km/h

« Das Mindestmas fiir einen ausreichend be-
messenen Gleismittenabstand betrdagt 5,75 m
(siehe Anhang1).

Bei erforderlichen Arbeitsplatztiefen tiber 1,20 m
und/oder Verwendung sperriger Arbeitsmittel,
Arbeitsgegenstdande oder Materialien sind die
Gleismittenabstdnde entsprechend zu
vergrofiern.

Gefdhrdungen aus der Arbeitsumgebung

Soweit sich ergdnzende Gefdhrdungen aus der
Arbeitsumgebung ergeben, muss der Infrastruk-
turbetreiber und/oder der Anlagenbetreiber die
ortsspezifischen SicherheitsmaBnahmen vorge-
ben. Die planbare und planméfiige mobile

Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen soll
nicht an Stellen durchgefiihrt werden, wo beson-
dere Sicherheitsmafnahmen zu beachten sind,
zum Beispiel in Befiillanlagen fiir Kesselwagen.

Arbeiten in bewegten Eisenbahnfahrzeugen

Bei der mobilen Instandhaltung in bewegten
Eisenbahnfahrzeugen sind zusatzlich die Ge-
fahrdungen durch die Fahrzeugbewegung zu
betrachten, unter anderem beim Durchfahren
von Weichen oder bei Schnellbremsungen. Die-
se fiir das Instandhaltungspersonal meist uner-
warteten Fahrzeugbewegungen kénnen bei
Rangierbewegungen und bei Zugfahrten auf-
treten.

In bewegten Eisenbahnfahrzeugen dirfen nur
Arbeiten ausgefiihrt werden, bei denen sich das
Instandhaltungspersonal eine sichere Arbeitspo-
sition verschaffen kann, beispielsweise durch
Abstiitzen, Anlehnen, Knien oder Festhalten.

Tiiren, Klappen und Ahnliches im Arbeitsbe-
reich sind gegen unbeabsichtigte Bewegungen
zu sichern, in der Regel durch Arretierung in
geschlossener oder in gedffneter Stellung.

Spannungsfiihrende Teile (auRer bei Kleinspan-
nung) missen im Arbeitsbereich vollstandig

isoliert sein. Ist die Isolierung nicht vorhanden,
darf an diesen Stellen nicht gearbeitet werden.

Die MaBnahmen

o Schutz durch Abstand sowie

» Abdeckung durch das Instandhaltungspersonal
sind bei Arbeiten an spannungsfiihrenden Tei-
len in bewegten Eisenbahnfahrzeugen nicht
zuldssig.

Instandhaltungspersonal soll durch sein Verhal-

ten Konflikte mit Fahrgdsten vermeiden, insbe-

sondere soll das Personal:

 stets saubere Kleidung benutzen,

» Handschuhe vor dem Beriihren von Kunden-
kontaktflachen ausziehen,

o Arbeitsmittel beim Durchgehen von Wagen in
der Transporttasche tragen,

 beiInstandhaltungsarbeiten Fahrgdste hof-
lich ansprechen und auf Wunsch des Fahrgas-
tes auf nicht zwingend erforderliche Arbeiten
verzichten.



3.4

Sicherheitsabstand
= Randzuschlag

Schienenoberkante

Verkehrswege

Mobile Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeu-
gen ist nur zuldssig, wenn zu den Einsatzorten
geeignete Verkehrswege gemaf ArbStattVin
Verbindung mit ASR A1.8 ,Verkehrswege*“ fiih-
ren. Ergdnzende Gefdhrdungen kénnen durch
den Transport von Arbeitsmitteln, Arbeitsgegen-
standen und Materialien entstehen. Dies gilt

insbesondere dann, wenn gefiihrte Transportmit-

telinklusive der transportierten Gegenstdnde in
ihren Abmessungen die Mindestbreite von 1,00 m
fir Verkehrswege und 1,30 m fiir Rangiererwege
erreichen oder {iberschreiten. Die Wege miissen
ausreichend breit, tragfahig und eben sein.

Bei Anfahrt mit Straenfahrzeugen sollen diese
so abgestellt werden, dass die Belastung der
Beschaftigten durch das Transportieren manu-
eller Lasten gering gehalten wird. Bei vorhande-
nen Rangiererwegen sind die Anforderungen an
Verkehrswege in der Regel erfiillt. Verkehrswe-
ge, die durchgehende Hauptgleise kreuzen,
sind auBerhalb von Bahniibergdangen nurim
Ausnahmefall unter besonderen Sicherheits-
mafinahmen zuldssig. Dabei haben technische
Sicherheitsmafinahmen Vorrang.

* Dargestellt ist der Regellichtraum nach Anlage 1zu § 9 EBO fiir die ,,iibrigen Gleise“, die nicht durchgehende Hauptgleise

Planbare und planmigige Instandhaltung

Verkehrswege quer zu den Gleisen diirfen nicht
im Bereich von Weichen verlaufen und sollen
rechtwinklig zu den Gleisen angelegt sein. Die
Wegoberflache muss in Hohe der Schienen-
oberkante liegen. Sie darf dabei nur so weit
unterbrochen werden, wie dies fiir den Betrieb
der Eisenbahnfahrzeuge erforderlich ist.

Kraftbetriebene Fahrzeuge diirfen nur einge-
setzt werden, wenn der Verkehrsweg mindes-
tens so breit wie das Transportmittel inklusive
Ladegut zuziiglich der Randzuschldge von ins-
gesamt 1,00 m (0,50 m auf jeder Seite) ist (sie-
he Abbildung 3).

Bei Gleisen mit seitlichen Stromschienen sollen
Verkehrswege in ausreichendem Abstand zu den
spannungsfiihrenden Bauteilen verlaufen. Span-
nungsfiihrende Bauteile sind insbesondere die
Stromschienen sowie die seitlichen Stromab-
nehmer auf beiden Seiten der Eisenbahnfahr-
zeuge.

A

Verkehrsweg

oder andere Hauptgleise fiir Reiseziige sind.

Abbildung 6: Vorgeschriebene Randzuschladge bei Verkehrswegen fiir kraftbetriebene Fahrzeuge
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Ist dies nicht zu vermeiden, muss nach Ab-
schnitt 6.4.302 der DIN VDE 0105-103:2014-10
zu Stromschienen und Stromabnehmern ein
Schutzabstand von mindestens 1,0 m eingehal-
ten werden. Der Schutzabstand kann bei elek-
trotechnisch oder bahntechnisch unterwiese-
nen Personen auf 0,5 m reduziert werden.

Auch die Zugénge zu den Eisenbahnfahrzeugen
zdhlen zu den Verkehrswegen. Der maximale
Hohenunterschied fiir ein ergonomisches Auf-
und Absteigen zwischen der Standflache der
Beschaftigten und der untersten Stufe des Ei-
senbahnfahrzeuges betragt 600 mm. Bei die-
sem senkrechten Abstand miissen die

Beschaftigten beide Hande frei haben. Sind
fahrzeugseitig keine geeigneten Aufstiegsmog-
lichkeiten vorhanden oder miissen Gegenstan-
de in das Eisenbahnfahrzeug getragen werden,
miissen geeignete Aufstiegsmoglichkeiten ne-
ben dem Gleis vorhanden sein. Dabei soll der
Héhenunterschied zwischen der obersten Ebe-
ne des Aufstiegs und dem Einstieg in das Eisen-
bahnfahrzeug nicht mehrals 0,2 m betragen.
Dieser senkrechte Abstand darf 0,3 m nicht
iberschreiten.

Fiir die Trittsicherheit von Einstiegshilfen haben
sich besandete GFK-Gitterroste bewahrt.

Flucht- und Rettungswege

Die Anforderungen an Fluchtwege sind in der
Regel erfiillt, wenn die Vorgaben fiir die Gestal-
tung der Verkehrswege eingehalten sind. Anfor-
derungen an Rettungswege konnen héher sein

und sind mit den ortlichen Rettungskraften ab-
zustimmen. Fiihren Rettungswege iiber Gleise,
muss deren sichere Benutzung im Gefahrfall
gewadhrleistet sein.

Anforderungen an Arbeitspladtze

Mobile Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeu-
gen ist nach der ArbStattV nur an Arbeitspldtzen
zuldssig, an denen die Beschaéftigten bei jeder
Witterung sicher und ohne Gesundheitsgefahr-

Hochgelegene Arbeitspldtze

Sind bei Arbeiten mit einer Absturzhéhe von
mehrals 1,0 m fahrzeugseitig keine geeigneten
Absturzsicherungen vorhanden, soll durch tech-
nische Sicherheitsmafinahmen ein Abstiirzen
sicherverhindert werden. Dafiir geeignet sind

Elektrische Gefdhrdungen

Anschlisse fiir die Versorgung elektrischer Be-
triebsmittel miissen unter anderem mit Fehler-
stromschutzeinrichtungen (RCD) mit einem
Nennfehlerstrom 1An <30 mA ausgestattet sein.
Dies gilt insbesondere fiir die zu erwartenden
Betriebsbedingungen bei Arbeiten aulen am
Eisenbahnfahrzeug.

Am Einsatzort oderin dessen Nadhe befindliche
Elektranten fiir die Versorgung von Eisenbahn-
fahrzeugen sind in der Regel nicht zum An-
schluss von elektrischen Betriebsmitteln fiir die

dung tatig werden kdnnen. Ist ein Schutz der
Arbeitspldtze gegen Witterungseinfliisse nicht
moglich, miissen geeignete Persénliche Schutz-
ausristungen zur Verfligung gestellt werden.

zum Beispiel Arbeitshiihnen, Geriiste, Podeste,
Gelander sowie Schutznetze. Arbeiten sollen
nicht von Leitern ausgefiihrt werden. Der Ein-
satz von PSA gegen Absturz ist bei der mobilen
Instandhaltung grundsatzlich nicht zuldssig.

mobile Instandhaltung geeignet. Hier ist eine
Abstimmung mit dem Infrastrukturbetreiber
unter Beteiligung der zustandigen Elektrofach-
kraft erforderlich. Der Anschluss elektrischer
Betriebsmittel an diese Elektranten ist moglich,
wenn diese mit den geeigneten Fehlerstrom-
schutzeinrichtungen ausgeriistet sind. Wenn
dies nicht moéglich ist, diirfen die Elektranten
nach Freigabe durch die Elektrofachkraft nur
iber eine ortsveranderliche Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung mit geschaltetem Schutzlei-
ter (SPE-PRCD-Verbindung) benutzt werden.



3.6.3

Diese Schutzfunktion erfiillt der aktuell verwen-
dete und erhdltliche SPE-PRCD jedoch nur,
wenn er mit direktem Hautkontakt, also ohne
Handschuhe, eingeschaltet wird, da er wahrend
des Einschaltvorgangs eine Messung durch den
Korper der schaltenden Person durchfiihrt.

Oberleitungen

Bei Arbeiten aufien an Eisenbahnfahrzeugen

unter mit Oberleitung iberspannten Gleisen

muss

 die Oberleitung ausgeschaltet und bahngeer-
det sein

oder

» der Schutzabstand von 1,50 m zu spannungs-
filhrenden Teilen nach DIN VDE 0105-103
sichergestellt werden. In diesem Fall diirfen
gemaB DIN VDE nur bahntechnisch unterwie-
sene Personen tatig werden.

Unter eingeschalteter Oberleitung und bei nicht
bekannter FahrdrahthGhe unterteilen sich die
Arbeiten bahntechnisch unterwiesener Perso-
nen wie folgt:

Dacher und trennende Einrichtungen sind am

Eisenbahnfahrzeug vorhanden:

 Arbeiten konnen auf allen Standflachen un-
eingeschrankt ausgefiihrt werden, wenn eine
unbeabsichtigte Anndherung an die Oberlei-
tung, auch durch bei der Arbeit verwendete
Gegenstdnde, wirksam verhindert ist.

Standflachen auf dem Eisenbahnfahrzeug

a<1,45 miiber SO:

 Arbeiten sind zuldssig, wenn mit allen ver-
wendeten Gegenstdnden der Schutzabstand
von 1,5 m zur Oberleitung eingehalten wird.

Beleuchtung

Die Beleuchtung muss in Abhangigkeit der Ar-
beitsaufgabe angemessen, blendfrei und gleich-
mafig sein und § 12 der DGUV Vorschrift 72 ,Ei-
senbahnen sowie § 12 der DGUV Vorschrift 73
»Schienenbahnen* entsprechen. Fiir Verkehrs-
wege in Bahnanlagen von Eisenbahnen betrdgt
die Mindestbeleuchtungsstarke 10 Ix gemaf

Planbare und planmigige Instandhaltung

Standflachen auf dem Eisenbahnfahrzeug

a> 1,45 miiber SO

» Essind grundsatzlich keine Arbeiten zuldssig.

» Abweichende Regelungen sind zuldssig,
wenn die erforderlichen Sicherheitsmafinah-
men unter Berlicksichtigung der in Anhang 2
beschrieben Grundsatze auf der Basis einer
tatigkeits-, orts- und fahrzeugabhangigen
Gefahrdungsbeurteilung festgelegt wurden.

Im Rahmen des Notfallmanagements an liegen-
gebliebenen Eisenbahnfahrzeugen oder nach
Unféllen hat es sich bewahrt, dass grundsatz-
lich die Oberleitung ausgeschaltet und bahnge-
erdet wird sowie daneben liegende Gleise ge-
sperrt werden.

Seitliche Stromschienen

Die Besonderheit von seitlich gespeisten Eisen-
bahnfahrzeugen besteht darin, dass auch die
Stromabnehmer auf der von der Stromschiene
abgewandten Fahrzeugseite Spannung fiihren.

Arbeiten auen am Eisenbahnfahrzeug sind nur
bei ausgeschalteter und geerdeter Stromschie-
ne zuldssig. Das Absichern von Stromabneh-
mern und Aufsteckdornen mit mobilen Abde-
ckungen ist fiir AuBenbereiche keine geeignete
Mafinahme, da diese auf der gesamten Zugladn-
ge abgedeckt werden miissen und Notaustas-
ter, wie sie in Werkstatten verpflichtend vorge-
schrieben sind, fehlen.

ASR A3.4 ,Beleuchtung®. Arbeiten bei der mobi-
len Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen
kdnnen den Montagearbeiten in der Metallbe-
und -verarbeitung gleichgesetzt werden (siehe
ASR A3.4, Anhang 1, Punkt 16.14). Mindestwerte
der Beleuchtungsstérke (siehe Tabelle 3):
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Montagearbeiten Mindestwert der Mindestwert der
Beleuchtungsstirke in Ix Farbwiedergabe Index R,

3.6.4

20

grobe 200
mittelfeine 300
feine 500
sehrfeine 750

80

80

80

80

Tabelle 6: Vorgaben fiir die Beleuchtung

Die angemessene Beleuchtung bei Arbeiten im
Eisenbahnfahrzeug kann durch zusatzlich aufge-
stellte mobile Leuchtmittel erreicht werden.

Fiir Arbeiten auBBen am Eisenbahnfahrzeug soll
die angemessene Beleuchtung im Arbeitsbhe-
reich der mobilen Instandhaltung durch fest ins-
tallierte Leuchtmittel vorhanden und entspre-
chend anpassbar sein. Dies erfordert die
Abstimmung mit dem Infrastrukturbetreiber

Pausen und Sanitarraume

Den Beschiftigten ist die Nutzung von Toiletten
in der Nahe der Arbeitsplatze, der Pausen-,
Bereitschafts-, Wasch- oder Umkleiderdume zu
ermoglichen (siehe auch ASR A4.1,,Sanitdrrdu-
me“, Kapitel 5 ,,Toilettenrdume*).

Dies kann beispielsweise erfolgen durch:
» eigene Sanitdrrdume,

« Toiletten in Fahrzeugen,

« mobile Toiletten (Toilettenkabinen),

» Nutzungsvereinbarungen mit Dritten.

Wenn es die Art der Arbeit erfordert, sind
Wasch- und Umkleiderdume zur Verfiigung zu
stellen. Das ist in der Regel der Fall, wenn be-
sondere Arbeitskleidung und PSA (ausgenom-
men Warnweste) getragen werden muss.

Die Umkleiderdume konnen sich beispielsweise

auch am Ort zu Beginn und Ende der Arbeitszeit

der Beschaftigten in einer Werkstatt des Instand-
haltungsunternehmens befinden.

Quelle: ASR A3.4, Anhang 1 Punkt 16.14

sowie in der Regel bauliche Mafinahmen am
Einsatzort fiir die mobile Instandhaltung von
Eisenbahnfahrzeugen. Zum Beispiel haben sich
fiir Arbeiten an Teilen, die tiblicherweise im
Schlagschatten der Allgemeinbeleuchtung lie-
gen, blendfreie Bodenlampen bewahrt.

Zusatzliche Beleuchtung fiir Arbeiten aufien am
Eisenbahnfahrzeug darf den Bahnbetrieb nicht
beeintrachtigen.

Sind Waschrdaume nicht erforderlich, miissen in
der Nahe des Einsatzortes ausreichende und
angemessene Waschgelegenheiten mit flie3en-
dem warmem Wasser sowie Mitteln zum Reini-
gen und zum Abtrocknen der Hande zur Verfii-
gung stehen.

Wenn es die Art der Arbeiten erfordert, ist unab-
hangig von der Anzahl der Beschdftigten ein
Pausenraum oder Pausenbereich zur Verfligung
zu stellen. Das ist beispielweise erforderlich bei:
 Arbeiten mit erhohter Gesundheitsgefahr-
dung bei Hitze, Kalte, Ndsse oder Staub,
o Gefdhrdungen beim Umgang mit biologi-
schen Arbeitsstoffen oder Gefahrstoffen,
 lberwiegenden Arbeiten im Freien.

Pausenrdume und Pausenbereiche miissen
leicht und sicher iiber Verkehrswege erreichbar
sein (siehe auch ASR A4.2 ,,Pausen- und
Bereitschaftsraume*).


https://uvb.vur.jedermann.de?alias=uvb_asr_tasra4_1_s5_2_&anchor=&event=navigation
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Nicht planbare Instandhaltung

4 Nicht planbare Instandhaltung

Bei nicht planbarer mobiler Instandhaltung von  Instandhaltung von Eisenbahnfahrzeugen. Ist
Eisenbahnfahrzeugen sind, soweit moglich, die  das nicht méglich, miissen mit Hilfe einer Ge-
gleichen Sicherheitsmafinahmen umzusetzen fahrdungsbeurteilung geeignete Ersatzmafinah-
wie bei planbarer und planmaBiger mobiler men festgelegt werden.
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Anhang 1

Anhang 1:
Ausreichend grof3er Gleismittenabstand

Ermittlung des ausreichend grof3en Gleismittenabstandes

22

Der Anhang enthdlt Beispiele zur Erlduterung
des Abschnittes 3.2.3.6 (Seite 16).

Die Herleitung des erforderlichen Gleismitten-
abstandes erfolgt getrennt fiir die Eisenbahnen
des Bundes sowie fiir die Nichtbundeseigenen
Eisenbahnen unter Beriicksichtigung der unter-
schiedlichen Rechtsgrundlagen. Die Ergebnisse
flir die Mindestmafle des ausreichend bemes-
senen Gleismittenabstandes sind in beiden
Fallen gleich. Fiir Mitgliedsunternehmen der Unfall-
versicherung Bund und Bahn gilt die DGUV Vor-
schrift 72 ,,Eisenbahnen* als alleinige Rechts-
grundlage. Fiir Nichtbundeseigene Eisenbahnen

Arbeitsplatztiefe

Maximale Breite der Arbeitsmittel, Arbeitsgegen-
stande und Materialien

Vorhersehbares Verhalten
Zum Beispiel Zuschlag fiir unbedachte Bewegungen
in Richtung des daneben liegenden Gleises

Halbe Breite des instandzuhaltenden
Eisenbahnfahrzeuges

Lademafiiberschreitungen Lii Berta bis Lii Dora im
daneben liegenden Gleis und/oder Instandhal-
tungsgleis zugelassen

Mindestabstand von Teilen der Umgebung zur Gleis-
mitte inklusive Sicherheitsraum nach DGUV Vor-
schrift 72 ,,Eisenbahnen

e bundeseigene Eisenbahninfrastruktur

Gefahrenbereich in Anlehnung an die DGUV Vor-
schrift 78 ,,Arbeiten im Bereich von Gleisen*
e Nichtbundeseigene Eisenbahninfrastruktur

Der Sicherheitsraum zwischen zwei Gleisen und
der Zuschlag fiir ein vorhersehbares Verhalten
(unbedachte Bewegung) kénnen miteinander
verrechnet werden.

wird als Rechtsgrundlage die DGUV Vorschrift 73
»Schienenbahnen® angewendet. Die Ermittlung
des Gefahrenbereiches erfolgt in Anlehnung
an die DGUV Vorschrift 78 ,,Arbeiten im Bereich
von Gleisen*.

Werden Arbeiten an Eisenbahnfahrzeugen mit
Lademafiiiberschreitungen nicht ausgeschlos-
sen, muss die anzunehmende Breite entspre-

chend vergrofiert werden.

Fiir die Ermittlung des ausreichend grof bemes-
senen Gleismittenabstandes sind folgende
Faktoren zu beriicksichtigen:

mindestens 1,20 m

Gegebenenfalls Zuschlag zur Arbeitsplatztiefe
erforderlich

Zuschlag von 0,80 m zur Arbeitsplatztiefe;
gegebenenfalls grof3erer Zuschlag notwendig

1,65 m

Gegebenfalls Zuschlag zur Breite des instandzuhal-
tenden Eisenbahnfahrzeuges

v<40km/h/2,65m
v<70km/h/2,90m
(Sicherheitsraum zwischen zwei Gleisen = 0,80 m)

v<40km/h/1,85m
v=70km/h /2,10 m



Beispiel 1 — bundeseigene Eisenbahninfrastruktur:

Anhang 1

Die zuldssige Geschwindigkeit im daneben liegenden Gleis betragt 40 km/h und es kommen keine
sperrigen Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstdande oder Materialien zum Einsatz. Fahrten mit Lademaf-
iberschreitungen sind nicht zugelassen. Es soll nur in stehender, nicht aufrechter Haltung gearbei-

tet werden.

» Halbe Breite des instandzuhaltenden Eisenbahnfahrzeuges:

1,65 m

« Arbeitsplatztiefe fiir Arbeiten in stehender, nicht aufrechter Kérperhaltung

gemaf’ Tabelle 2, Seite 13:

» Zuschlag fiir sperrige Arbeitsmittel und Weiteres:

1,20 m

0,00 m

« Zuschlag fiir unbedachte Bewegungen/Sicherheitsraum des daneben liegenden Gleises: 0,80 m

o Abstand zu Teilen der Umgebung von Gleismitte des daneben liegenden Gleises

fiirv< 40 km/h nach DGUV Vorschrift 72, ohne Sicherheitsraum:

1,85 m

Das Mindestmaf fiir den Gleismittenabstand zwischen dem daneben liegenden Gleis und dem

Instandhaltungsgleis betragt 5,50 m:

1,65m+1,20m + 0,00 m + 0,80 m + 1,85 m = 5,50 m

v<S40 km/h

daneben liegendes Gleis

Instandhaltungsgleis

Platz
fur
unbe-
. dachte
Bewe-
i gungen
1,85 m =20,80m| =21,20m
bl > »ld
Ll ] Lhl Ll |
Arbeitsplatztiefe
By =2,65m |
Mindestabstand nach
DGUV Vorschrift 72 2550m

Mindestmas fiir den Gleismittenabstand

23
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Beispiel 2 - bundeseigene Eisenbahninfrastruktur:

Die zuldssige Geschwindigkeit im daneben liegenden Gleis betragt 70 km/h und es kommen keine
sperrigen Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstdnde oder Materialien zum Einsatz. Fahrten mit Lademaf-
iberschreitungen sind nicht zugelassen. Es soll nur im Hocken gearbeitet werden.

» Halbe Breite des instandzuhaltenden Eisenbahnfahrzeuges: 1,65m
« Arbeitsplatztiefe flir Arbeiten im Hocken gemaf; Tabelle 2, Seite 13: 1,20 m
o Zuschlag fiir sperrige Arbeitsmittel und Weiteres: 0,00 m

 Zuschlag fuir unbedachte Bewegungen/Sicherheitsraum des daneben liegenden Gleises: 0,80 m

o Abstand zu Teilen der Umgebung von Gleismitte des daneben liegenden Gleises
fiir v< 70 km/h nach DGUV Vorschrift 72, ohne Sicherheitsraum: 2,10 m

Das Mindestmag fiir den Gleismittenabstand zwischen dem daneben liegenden Gleis und dem
Instandhaltungsgleis betragt 5,75 m:

1,65m+1,20m + 0,00 m+ 0,80 m + 2,10 m=5,75m

v<70 km/h

daneben liegendes Gleis

/ ' )

Instandha‘ltungsgleis

Platz
fur
unbe-
dachte
Bewe-
gungen

2,0 m ‘2 0,80 m‘ =1,20m
< >« >« >«
Arbeitsplatztiefe
22,90m

Mindestabstand nach
DGUV Vorschrift72  >575m

Mindestmas fiir den Gleismittenabstand



Beispiel 3 — bundeseigene Eisenbahninfrastruktur:

Die zuldssige Geschwindigkeit im daneben liegenden Gleis betrdgt 70 km/h. Fahrten mit Lade-
mafBiiberschreitungen sind nicht zugelassen. Es soll in stehender, aufrechter Kérperhaltung, im
Hocken und im Knien gearbeitet werden. Die eingesetzten Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstdnde

erfordern einen Zuschlag zur Arbeitsplatztiefe von 0,50 m.

Halbe Breite des instandzuhaltenden Eisenbahnfahrzeuges:

« Arbeitsplatztiefe flir das grofite MafB aller drei Arbeitshaltungen,
Arbeiten im Knien, gemaf Tabelle 2, Seite 13:

» Zuschlag fiir eingesetzte Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstdnde:

1,65 m

1,20 m

0,50 m

« Zuschlag fiir unbedachte Bewegungen/Sicherheitsraum des daneben liegenden Gleises: 0,80 m

o Abstand zu Teilen der Umgebung von Gleismitte des daneben liegenden Gleises

fiirv< 70 km/h nach DGUV Vorschrift 72, ohne Sicherheitsraum:

2,10 m

Das Mindestmaf fiir den Gleismittenabstand zwischen dem daneben liegenden Gleis und dem

Instandhaltungsgleis betrdgt 6,25 m:

1,65m+1,20m+ 0,50 m+ 0,80 m+ 2,10 m = 6,25 m

v<70 km/h

daneben liegendes Gleis

Instandhaltungsgleis

Platz
fiir
unbe-
L dachte
Bewe-
gungen
2,10 m ‘2 0,80 m‘ 21,70 m
<l .l »ld | -
T "‘Arbeitsplatztiefer‘
22,90m (1,20 m + 0,50 m Zuschlag)
Mindestabstand nach
b DGUV Vorschrift 72 >6,25m _

Mindestmas fiir den Gleismittenabstand

Anhang 1
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Beispiel 4 — Nichtbundeseigene Eisenbahninfrastruktur:

Die zuldssige Geschwindigkeit im daneben liegenden Gleis betragt 40 km/h und es kommen keine
sperrigen Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstdnde oder Materialien zum Einsatz. Fahrten mit Lademaf-
iberschreitungen sind nicht zugelassen. Es soll nur in stehender, nicht aufrechter Haltung gearbei-

tet werden.

» Halbe Breite des instandzuhaltenden Eisenbahnfahrzeuges:

« Arbeitsplatztiefe fiir Arbeiten in stehender, nicht aufrechter Kérperhaltung

gemaf’ Tabelle 2, Seite 13:

» Zuschlag fiir sperrige Arbeitsmittel und Weiteres:

» Zuschlag fiir unbedachte Bewegungen:

« Gefahrenbereich des daneben liegenden Gleises fiir v< 40 km/h in Anlehnung an

DGUV Vorschrift 78:

1,65 m

1,20 m

0,00 m

0,80 m

1,85 m

Das Mindestmaf fiir den Gleismittenabstand zwischen dem daneben liegenden Gleis und dem

Instandhaltungsgleis betragt 5,50 m:

1,65m+1,20m + 0,00 m+ 0,80 m + 1,85 m = 5,50 m

v<S40 km/h
daneben liegendes Gleis

Gefahrenbereich

Platz
fur
unbe-

dachte
Bewe-
gungen

=0,80 m

25,50 m

Instandhaltungsgleis

Arbeitsplatztiefe

Mindestmas fiir den Gleismittenabstand

\4




Beispiel 5 — Nichtbundeseigene Eisenbahninfrastruktur:

Die zuldssige Geschwindigkeit im daneben liegenden Gleis betragt 70 km/h und es kommen keine
sperrigen Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstdnde oder Materialien zum Einsatz. Fahrten mit Lademaf-
iberschreitungen sind nicht zugelassen. Es soll nur im Hocken gearbeitet werden.

» Halbe Breite des instandzuhaltenden Eisenbahnfahrzeuges: 1,65m
« Arbeitsplatztiefe flir Arbeiten im Hocken gemaf; Tabelle 2, Seite 13: 1,20 m
o Zuschlag fiir sperrige Arbeitsmittel und Weiteres: 0,00 m
» Zuschlag flir unbedachte Bewegungen: 0,80 m

Gefahrenbereich des daneben liegenden Gleises fiir v< 70 km/h in Anlehnung an
DGUV Vorschrift 78: 2,10 m

Das Mindestmas fiir den Gleismittenabstand zwischen dem daneben liegenden Gleis und dem
Instandhaltungsgleis betragt 5,75 m:

1,65m+1,20m+0,00m+0,80m+2,90 m=5,75m

v<70 km/h
daneben liegendes Gleis Instandhaltungsgleis

Anhang 1

Platz
fiir
unbe-
. dachte
Bewe-
gungen

2,10 m ‘z 0,80m 21,20m
Gefahrenbereich Arbeitsplatztiefe

25,75m
Mindestmas fiir den Gleismittenabstand

A
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Beispiel 6 — Nichtbundeseigene Eisenbahninfrastruktur:

Die zuldssige Geschwindigkeit im daneben liegenden Gleis betragt 70 km/h. Fahrten mit Lademaf3-
iberschreitungen sind nicht zugelassen. Es soll in stehender, aufrechter Kérperhaltung, im Hocken
und im Knien gearbeitet werden. Die eingesetzten Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstande erfordern
einen Zuschlag zur Arbeitsplatztiefe von 0,50 m.

Halbe Breite des instandzuhaltenden Eisenbahnfahrzeuges: 1,65 m

« Arbeitsplatztiefe flir das grofite MaB aller drei Arbeitshaltungen, Arbeiten im Knien,

gemaf’ Tabelle 2, Seite 13: 1,20 m
» Zuschlag fiir eingesetzte Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstdnde: 0,50 m
» Zuschlag fiir unbedachte Bewegungen: 0,80m

« Gefahrenbereich des daneben liegenden Gleises fiir v<70 km/h in Anlehnung an
DGUV Vorschrift 78: 2,10 m

Das Mindestmaf fiir den Gleismittenabstand zwischen dem daneben liegenden Gleis und dem
Instandhaltungsgleis betrdgt 6,25 m:

1,65m+1,20m+ 0,50 m + 0,80 m + 2,10 m = 6,25 m

v<70 km/h

daneben liegendes Gleis Instandhaltungsgleis

i i
i g - T g
' \ / I \

Platz
fur
unbe-
dachte
Bewe-
gungen

Gefahrenbereich Arbeitsplatztiefe

(1,20 m + 0,50 m Zuschlag)

\ 4

Mindestmaf fiir den Gleismittenabstand = 6,25 m




Anhang 2

Anhang 2: Standflachen unter Oberleitungen

Hochgelegene Standfldachen auf3en an Eisen- « DIN EN 50122-1:2017-10 ,,Bahnanwendungen
bahnfahrzeugen, die unter Oberleitungen ab- — Ortsfeste Anlagen — Elektrische Sicherheit,
gestellt sind. Erdung und Riickleitung — Teil 1: Schutzmaf3-

nahmen gegen elektrischen Schlag”.
Die beschriebenen Sicherheitsmalnahmen
ergeben sich aus den elektrotechnischen Den beschriebenen Sicherheitsmafinahmen
Regeln, insbesondere zugrunde liegende Randbedingungen sind in
» DIN VDE 0105-103 ,,Betrieb von elektrischen nachfolgender Tabelle dargestellt.
Anlagen — Teil 103 Zusatzfestlegungen fiir
elektrische Bahnen“, Abschnitt 6.4.302,

Zuldssiges Begehen von und zuldssige Tatigkeiten auf hochgelegenen Standflachen

(auBen an Eisenbahnfahrzeugen, unter eingeschalteter Oberleitung, durch bahntechnisch unterwiesene Personen)

Die Regelungen gelten fiir:
Mindestfahrdrahthdhe: 4,95 m* Oberleitung mm
Spannung: 15 kV /16,7 Hz

Bei elektrischen Triebfahrzeugen ist der
Abstand zu spannungsfiihrenden Teilen der
Fahrzeuge (insbesondere auf dem Fahrzeug-
dach) nach DIN EN 50153 Abschnitt 8.2.1in
Verbindung mit Abschnitt 5.3.2.1 gesondert
zu betrachten.

a) Standfldchen, iiber denen sich Dacher e Uberdachte Standflachen:
oder andere trennende Einrichtungen Tatigkeiten sind uneingeschrdnkt zuldssig.
befinden, die eine Anndherung an die e Fldchen, iiber denen sich andere trennende Einrichtungen befinden: Im
Oberleitung verhindern (unabhingig Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung ist zu priifen, ob bei den Tatigkeiten
von der Hohe iiber SO) eine unbeabsichtigte Anndherung an die Oberleitung wirksam verhindert ist.
b) Standfléchen < 1,45 m iiber SO ¢ Begehen ist zuldssig.

e Tatigkeiten sind zuldssig, wenn auch mit Werkzeugen, Materialien, Hilfs-
mitteln der Schutzabstand von 1,5 m eingehalten wird.

¢) Standfldchen > 1,45 m und £ 2,00 m iiber SO | ® Begehen ist zuldssig.**

e Tatigkeiten sind grundsatzlich nicht zuldssig. Ausnahmen sind zuldssig,
wenn im Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung festgestellt wurde, dass
bei den Tatigkeiten eine unbeabsichtigte Anndherung an die Oberleitung
wirksam verhindert ist.

d) Standflachen > 2,0 m iiber SO e Begehen und Tatigkeiten sind grundsétzlich nicht zuldssig.

Ausnahmen sind zuldssig, wenn im Rahmen der Gefdhrdungsbeurteilung
festgestellt wurde, dass beim Begehen beziehungsweise bei den Tatig-
keiten eine unbeabsichtigte Anndherung an die Oberleitung wirksam
verhindert ist.

Gekennzeichnet mit:

* Das EIU gibt die Stellen der Eisenbahninfrastruktur bekannt, an denen die Fahrdrahthohe kleiner 4,95 m {iber Schienenoberkante ist
** Das Begehen ist auch bei einer Fahrdrahthohe 2 4,80 m {iber Schienenoberkante zuldssig
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Anhang 3

Anhang 3: Literatur/Regelwerk

ArbStattv
Arbeitsstattenverordnung vom 12. August 2004, zuletzt geandert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
22. Dezember 2020

EBO
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung vom 08. Mai 1967, zuletzt gedandert durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 05. April 2019

DGUV Vorschrift 1
,»Grundsatze der Pravention®, in der Fassung vom November 2013

DGUV Vorschrift 72
»Eisenbahnen“vom September 1998, aktualisierte Ausgabe August 2006

DGUV Vorschrift 73
»Schienenbahnen® vom April 1998

DGUV Vorschrift 78
»Arbeiten im Bereich von Gleisen“ vom April 1994, in der Fassung vom Juli 1999

ASR A1.8
Arbeitsstattenregel ,Verkehrswege“ vom November 2012, zuletzt gedndert und ergdnzt Mai 2018

ASRA3.4
Arbeitsstattenregel ,,Beleuchtung® vom April 2011, zuletzt gedndert und erganzt April 2014

ASR A4.1
Arbeitsstattenregel ,,Sanitdrraume® vom September 2013, zuletzt gedndert und ergdnzt Juli 2017

ASR A4.2
Arbeitsstattenregel ,,Pausen- und Bereitschaftsraume® vom August 2012, zuletzt gedandert und
erganzt Mdrz 2021

ASRA4.3
Arbeitsstattenregel ,,Erste Hilfe“ vom Dezember 2010, zuletzt gedandert und erganzt Februar 2019

DGUV Regel 100-001
,Grundsatze der Pravention“ vom Mai 2014

DGUV Regel 112-139
»Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen® vom Januar 2012

DIN 13164:2014-01
Erste-Hilfe-Material — Verbandkasten B

DIN VDE 0105-103:2014-10
Betrieb von elektrischen Anlagen — Teil 103 Zusatzfestlegungen fiir elektrische Bahnen

DIN EN 13306:2018-02
Instandhaltung — Begriffe der Instandhaltung; Dreisprachige Fassung

30



DIN EN 50122-1:2017-10

Bahnanwendungen — Ortsfeste Anlagen — Elektrische Sicherheit, Erdung und Riickleitung — Teil 1:

SchutzmaBBnahmen gegen elektrischen Schlag

DIN EN I1SO 20471:2017-03

Hochsichtbare Warnkleidung — Priifverfahren und Anforderungen

FV-NE

Fahrdienstvorschrift fiir Nichtbundeseigene Eisenbahnen des Verbandes Deutscher Verkehrsunter-

nehmen (VDV), in der jeweils giiltigen Fassung

FV-DB (Ril 408)

Fahrdienstvorschrift der DB Netz AG, Richtlinien 408, in der jeweils giiltigen Fassung

Impressum

Herausgeber

Unfallversicherung Bund und Bahn
Geschaftsbereich Arbeitsschutz und Pravention
WeserstraBe 47

26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 407-4007

Fax: 04421 407-4070
medienversand@uv-bund-bahn.de
www.uv-bund-bahn.de

Gestaltung
Jedermann-Verlag GmbH

Fotos/Bildnachweis
Jedermann-Verlag GmbH

Stand: Juli 2021

31



Unfallversicherung Bund und Bahn

Zentrale Postanschrift
Unfallversicherung Bund und Bahn
26380 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 407-4007
Fax: 04421 407-4070
info@uv-bund-bahn.de
www.uv-bund-bahn.de

Drucknummer UVB 9303



	Inhalt
	1 Einleitung
	2 Anforderungen an die Arbeitsorganisation
	2.1 Gefährdungsbeurteilung
	2.1.1 Einflüsse durch psychische Belastungen

	2.2 Planung der Arbeiten
	2.3 Erste Hilfe
	2.4 Personenbezogene Anforderungen
	2.4.1 Persönliche Schutzausrüstungen (PSA)
	2.4.2 Qualifikationen und Unterweisungen
	2.4.3 Gesundheitliche Anforderungen

	2.5 Alleinarbeit
	2.6 Beauftragung von Arbeiten

	3 Planbare und planmäßige Instandhaltung
	3.1 Gleise für stillstehende Eisenbahnfahrzeuge
	3.2  Sicherheitsmaßnahmen bei stillstehenden Eisenbahnfahrzeugen
	3.2.1 Anfahren und Wegrollen verhindern
	3.2.2 Bewegte Eisenbahnfahrzeuge im Instandhaltungsgleis
	3.2.3  Bewegte Eisenbahnfahrzeuge in daneben liegenden Gleisen
	3.2.3.1 Sicherer Gleismittenabstand
	3.2.3.2  Rangfolge der Sicherheitsmaßnahmen und Voraussetzungen
	3.2.3.3   Erforderliche Arbeitsplatztiefe
	3.2.3.4   Erforderlicher Sicherheitsraum
	3.2.3.5 Bauliche Abgrenzung
	3.2.3.6   Ausreichend groß bemessener Gleismittenabstand

	3.2.4 Gefährdungen aus der Arbeitsumgebung

	3.3 Arbeiten in bewegten Eisenbahnfahrzeugen
	3.4 Verkehrswege
	3.5 Flucht- und Rettungswege
	3.6 Anforderungen an Arbeitsplätze
	3.6.1 Hochgelegene Arbeitsplätze
	3.6.2 Elektrische Gefährdungen
	3.6.3 Beleuchtung
	3.6.4 Pausen und Sanitärräume


	4 Nicht planbare Instandhaltung
	Anhang 1: 
	Anhang 2: 
	Anhang 3:

